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Sitzungstermin: 27.03.2013
Uhrzeit: 19:00 Uhr
Sitzungsort: Kulturquartier Mönchenkloster

Mönchenkirchplatz 4
14913 Jüterbog

Tagesordnung

öffentlicher Teil:
1. Begrüßung

– Feststellung der frist- und formgerechten Einladung
– Feststellung der Beschlussfähigkeit
– Bekanntgabe der Tagesordnung

2. Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 27.02.2013 –
öffentlicher Teil

3. Beschlusskontrolle
4. Aktuelle Stunde

– Mitteilungen des Stadtverordnetenvorsitzenden und des Bür-
germeisters

– Anfragen und Mitteilungen
– Einwohnerfragestunde

5. Wahl des/der 2. Stellvertreters/-in des Stadtverordnetenvorsitzenden
6. Festlegung der Nutzungsentgelte für die Vergabe von Räumlichkei-

ten im Kulturquartier Mönchenkloster

Bekanntmachung
einer öffentlich/nichtöffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung

7. Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 033 „Vorstadtbereich
am Neumarkttor“ der Stadt Jüterbog

8. Feststellungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes
der Stadt Jüterbog im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 030 „Süd-
liche Wallanlagen“

9. Bebauungsplan Nr. 030 „Südliche Wallanlagen“ der Stadt Jüterbog
Beschluss über die Abwägung der öffentlichen und privaten Belan-
ge

10. Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 030 „Südliche Wallan-
lagen“ der Stadt Jüterbog

11. Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 035 „Wohnpark Turmstraße“
der Stadt Jüterbog
Billigung des städtebaulichen Vertrages zur Ausarbeitung der städ-
tebaulichen Planungen

12. Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 035 „Wohn-
park Turmstraße“ der Stadt Jüterbog

13. Satzungsbeschluss zur Ergänzungssatzung „Herzberger Straße (54)“
der Stadt Jüterbog

14. Fortentwicklung der E.ON edis AG
15. Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von

Verkaufsstellen für das Jahr 2013
16. Haushaltsdiskussion 2013
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nichtöffentlicher Teil:
17. Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 27.02.2013 –

nichtöffentlicher Teil
18. Sanierung Einzeldenkmal Planeberg 1 mit einem Ersatzneubau als

Integrationskindergarten, Planeberg 2 - 4 in 14913 Jüterbog,
Vergabe von Entkernungsarbeiten am denkmalgeschützten Gebäu-
de

19. Sanierung Einzeldenkmal Planeberg 1 mit einem Ersatzneubau als
Integrationskindergarten, Planeberg 2 - 4 in 14913 Jüterbog,
Vergabe von Bauleistungen – Erweiterter Rohbau auf den Grund-
stücken Planeberg 2 - 4

20. Beantwortung der offenen Fragen zum Dringlichkeitsantrag Grund-
stücksverkauf Werder vom 27.02.2013

21. Anfragen und Mitteilungen

Jüterbog, 12.03.2013

Arne Raue
Bürgermeister
der Stadt Jüterbog

Sitzungstermin: 08.04.2013
Uhrzeit: 17:30 Uhr
Sitzungsort: Kulturquartier Mönchenkloster, Sakristei,

Mönchenkirchplatz 4
14913 Jüterbog

Tagesordnung

öffentlicher Teil:
1. Begrüßung

– Feststellung der frist- und formgerechten Einladung
– Feststellung der Beschlussfähigkeit
– Bekanntgabe der Tagesordnung

2. Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 04.03.2013 –
öffentlicher Teil

3. Kloster Zinna, Ausbau Mühlenstraße
Vereinbarung zur Kostenteilung zwischen der Stadt Jüterbog und
dem WAZ Jüterbog-Fläming

4. Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung und der Hauptsatzung
5. Haushaltsdiskussion 2013
6. Anfragen und Mitteilungen
7. Einwohnerfragestunde

nichtöffentlicher Teil:
8. Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 04.03.2013 –

nichtöffentlicher Teil

Bekanntmachung
einer öffentlich/nichtöffentlichen Sitzung des Hauptausschusses

9. Aufhebung des Beschlusses Nr. 088/2007 zum Verkauf der Skate-
Arena und Rückabwicklung des Kaufvertrages von 2008

10. Verkauf der Skate-Arena
11. Sanierung Einzeldenkmal Planeberg 1 mit einem Ersatzneubau als

Integrationskindergarten, Planeberg 2 - 4 in 14913 Jüterbog,
Vergabe von Planungsleistungen – Freianlagen Leistungsphase 5 -
9

12. Aufhebung des Erbbaurechts Grundstück Gemarkung Jüterbog Flur
20

13. Rekonstruktion Graben 087 in der Zinnaer Vorstadt
2. BA Erneuerung Verrohrung Unterlauf
Vergabe der Ingenieurleistungen zur Objekt- und Tragwerksplanung

14. Mehrzweckplatz Werder Vergabe von Bauleistungen inkl. Sprecher-
turm

15. Anfragen und Mitteilungen

Jüterbog, 12.03.2013

Arne Raue
Bürgermeister
der Stadt Jüterbog

Sitzungstermin: 08.04.2013
Uhrzeit: 19:00 Uhr
Sitzungsort: Feuerwehrhaus Fröhden

Fröhden
Fröhdener Siedlung 19
14913 Jüterbog

Bekanntmachung
einer öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Fröhden

Tagesordnung

öffentlicher Teil:
1. Begrüßung
2. Diskussion aktueller Probleme
3. Anfragen und Mitteilungen

Jüterbog, 12.03.2013

Arne Raue
Bürgermeister
der Stadt Jüterbog
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Sitzungstermin: 09.04.2013
Uhrzeit: 19:00 Uhr
Sitzungsort: Gemeinderaum Grüna

Grüna
Grüna 103
14913 Jüterbog

Bekanntmachung
einer öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Grüna

Tagesordnung

öffentlicher Teil:
1. Begrüßung
2. Mitteilungen der Ortsvorsteherin
3. Anfragen und Mitteilungen

Jüterbog, 12.03.2013

Arne Raue
Bürgermeister
der Stadt Jüterbog

Sitzungstermin: 28.03.2013
Uhrzeit: 18:00 Uhr
Sitzungsort: Webhaus

Kloster Zinna
Berliner Straße 72
14913 Jüterbog

Bekanntmachung
einer öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Kloster Zinna

Tagesordnung

öffentlicher Teil:
1. Begrüßung
2. Mitteilungen der Ortsvorsteherin
3. Sonstiges

Jüterbog, 12.03.2013

Arne Raue
Bürgermeister
der Stadt Jüterbog

Sitzungstermin: 08.04.2013
Uhrzeit: 19:00 Uhr
Sitzungsort: Feuerwehrhaus Fröhden

Fröhden
Fröhdener Siedlung 19
14913 Jüterbog

Bekanntmachung
einer öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Markendorf

Tagesordnung

öffentlicher Teil:
1. Begrüßung
2. Diskussion aktueller Probleme
3. Anfragen und Mitteilungen

Jüterbog, 12.03.2013

Arne Raue
Bürgermeister
der Stadt Jüterbog
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Sitzungstermin: 18.04.2013
Uhrzeit: 19:00 Uhr
Sitzungsort: Gemeindehaus Neuheim

Neuheim
Neuheim 1
14913 Jüterbog

Bekanntmachung
einer öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Neuheim

Tagesordnung

öffentlicher Teil:
1. Begrüßung
2. Anfragen und Mitteilungen
3. Sonstiges

Jüterbog, 12.03.2013

Arne Raue
Bürgermeister
der Stadt Jüterbog

Sitzungstermin: 02.04.2013
Uhrzeit: 19:00 Uhr
Sitzungsort: Gemeinderaum Werder

Werder
Werder 13
14913 Jüterbog

Bekanntmachung
einer öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Werder

Tagesordnung

öffentlicher Teil:
1. Begrüßung
2. Anfragen und Mitteilungen
3. Sonstiges

Jüterbog, 12.03.2013

Arne Raue
Bürgermeister
der Stadt Jüterbog

Sanierungsgebiet „Kloster und Webersiedlung“
Beschluss des Maßnahmekonzeptes 2013
Beschl. Nr. 0136/2012 – einstimmig zugestimmt –

Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister
Beschl. Nr. 0158/2012 – geändert beschlossen –

Verkauf eines Grundstücks in Jüterbog, Goethestraße
Beschl. Nr. 0142/2012 – einstimmig zugestimmt –

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 19.12.2012

Ausbau der Mühlenstraße in Kloster Zinna
Vergabe von Bauleistungen
Beschl. Nr. 0145/2012 – einstimmig zugestimmt –

Vergabe von Metallbauarbeiten
Zaunanlage – Lindenschule in 14913 Jüterbog
Beschl. Nr. 0151/2012 – einstimmig zugestimmt –
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Antrag zur Schaffung eines Angebotes von Sozialarbeit an den Grund-
schulen
Antrag Nr. 0008/2013 – mehrheitlich zugestimmt –

Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage und Nebengebäude in
Kloster Zinna – Antrag auf Abweichung von den Festsetzungen der
Gestaltungssatzung
Beschl. Nr. 0001/2013 – einstimmig zugestimmt –

Bebauungsplan Nr. 032 „Solarpark Jüterbog Süd“ der Stadt Jüterbog
Billigung des städtebaulichen Vertrages zur Durchführung der Städte-
baulichen Maßnahmen
Beschl. Nr. 0003/2013 – einstimmig zugestimmt –

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 30.01.2013

Bebauungsplan Nr. 032 „Solarpark Jüterbog Süd“ der Stadt Jüterbog
Beschluss über die Abwägung der öffentlichen und privaten Belange
Beschl. Nr. 0004/2013 – einstimmig zugestimmt –

Bebauungsplan Nr. 033 „Vorstadtbereich am Neumarkttor“ der Stadt
Jüterbog
Beschluss über die Abwägung der öffentlichen und privaten Belange
Beschl. Nr. 0002/2013 – einstimmig zugestimmt –

B 102 OD Jüterbog – 1. BA – Auswertung Verkehrstechnische Untersu-
chung (VTU) Planeberg/Oberhag – Beschluss zur Anordnung von
Lichtsignalanlagen Planeberg/Oberhag
Beschl. Nr. 0005a/2013 – geändert beschlossen –

Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Jüterbog im Bereich
des Bebauungsplanes Nr. 030 „Südliche Wallanlagen“
Beschluss über die Abwägung der öffentlichen und privaten Belange
Beschl. Nr. 0010/2013 – einstimmig zugestimmt –

Antrag auf Ablösung eines notwendigen Stellplatzes
Nutzungsänderung Wohnhaus in Gaststättenfläche
Beschl. Nr. 0011/2013 – einstimmig zugestimmt –

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 27.02.2013

Ergänzungssatzung „Herzberger Straße (54)“ der Stadt Jüterbog
Beschluss über die Abwägung der öffentlichen und privaten Belange
Beschl. Nr. 0012/2013 – einstimmig zugestimmt –

Sanierung des Einzeldenkmales Planeberg 1 mit einem Ersatzneubau
als Lückenschließung Planeberg 2, 3 und 4 in 14913 Jüterbog
Vergabe – Vorbereitende Arbeiten und Beräumen
Beschl. Nr. 0015/2013 – einstimmig zugestimmt –

Stundung von Gewerbesteuern
Beschl. Nr. 0018/2013 – mehrheitlich zugestimmt –

Die Vertreter der Volksinitiative „Hochschulen erhalten“ haben frist-
gemäß die Durchführung eines Volksbegehrens verlangt. Die Landesre-
gierung oder ein Drittel der Mitglieder des Landtages Brandenburg
haben innerhalb der Frist des § 13 Abs. 3 des Volksabstimmungsgesetzes
(VAGBbg) keine Klage gegen die Zulässigkeit des Volksbegehrens an-
hängig gemacht.

Das Volksbegehren kann durch alle stimmberechtigten Bürgerinnen
und Bürger ab dem

10. April 2013 bis zum 9. Oktober 2013

durch Eintragung in die ausliegenden Eintragungslisten oder durch brief-
liche Eintragung auf den Eintragungsscheinen unterstützt werden. Ge-
mäß § 17 Abs. 2 VAGBbg können die Bürgerinnen und Bürger ihr
Eintragungsrecht durch Eintragung in die amtliche Eintragungsliste nur
bei der Abstimmungsbehörde der Gemeinde ausüben, in der sie ihre

– Abstimmungsbekanntmachung –

Abstimmungsbehörde: Stadtverwaltung Jüterbog

Gemeinde: Jüterbog

Stimmkreis: 24 Teltow-Fläming II

Bekanntmachung
über die Durchführung eines Volksbegehrens „Hochschulen erhalten“

Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung oder, sofern
sie keine Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland haben, ihren
gewöhnlichen Aufenthalt haben; diese Bürgerinnen und Bürger können
ihr Eintragungsrecht jedoch auch bei den zu Buchstabe A) angeführten
weiteren Eintragungsstellen ausüben.

Eintragungsberechtigt sind gemäß § 16 VAGBbg in Verbindung mit §§ 5
und 7 des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes (BbgLWahlG) alle
deutschen Bürgerinnen und Bürger, die zum Zeitpunkt der Eintragung
oder spätestens am 9. Oktober 2013

– das 16. Lebensjahr vollendet haben, also vor dem 10. Oktober 1997
geboren sind,

– seit mindestens einem Monat im Land Brandenburg ihren ständi-
gen Wohnsitz oder, sofern sie keine Wohnung in der Bundesrepublik
Deutschland haben, ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben sowie

– nicht nach § 7 BbgLWahlG vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.
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A) Unterstützung des Volksbegehrens durch Eintragung in
Eintragungslisten

Das Volksbegehren kann durch Eintragung in die ausliegenden Eintra-
gungslisten in den folgenden Eintragungsräumen der Abstimmungs-
behörde (Nummer 1 und 2) bis Mittwoch, den 9. Oktober 2013, 16:00
Uhr unterstützt werden:

Lfd.
Nummer Eintragungsstellen Eintragungszeiten

1 Stadtverwaltung Jüterbog Montags 09:00 – 12:00 Uhr
Markt 21 Dienstags 09:00 – 12:00 Uhr
Einwohnermeldeamt und von 13:00 – 16:00 Uhr
Zimmer 107 Donnerstags 09:00 –12:00 Uhr

und von 13:00 – 18:00 Uhr

2 Stadtverwaltung Jüterbog Dienstags 10:00 – 17:00 Uhr
Mönchenkirchplatz 4 Mittwochs 13:00 – 17:00 Uhr
Bibliothek Donnerstags 13:00 –18:00 Uhr

Freitags 10:00 – 13:00 Uhr
Samstags 10:00 – 13:00 Uhr

Personen, die sich in die Eintragungslisten eintragen wollen, haben sich
über ihre Person auszuweisen (§ 7 Abs. 1 Volksbegehrensverfahrens-
verordnung – VVVBbg).

Wer sich in die Eintragungsliste einträgt, muss persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnen. Neben der Unterschrift sind Familienname,
Vorname, Tag der Geburt, Wohnort und Wohnung, bei mehreren Woh-
nungen die Hauptwohnung oder gewöhnlicher Aufenthalt, sowie der Tag
der Eintragung lesbar einzutragen (§ 18 Abs. 1 VAGBbg i. V. m. § 8 Abs.
1 VVVBbg). Eine Eintragung kann nach § 18 Abs. 2 VAGBbg nicht mehr
zurückgenommen werden.

Eintragungsberechtigte Personen, die wegen einer körperlichen Behin-
derung nicht in der Lage sind, die Eintragung selbst vorzunehmen und
dies mit Hinweis auf ihre Behinderung zur Niederschrift erklären, wer-
den von Amts wegen in die Eintragungsliste eingetragen (§ 15 Abs. 2
Satz 2 VAGBbg i. V. m. § 8 Abs. 2 VVVBbg).

Eintragungsberechtigte Personen, die wegen einer körperlichen Behin-
derung den Eintragungsraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwie-
rigkeiten aufsuchen können, können eine Person ihres Vertrauens (Hilfs-
person) mit der Ausübung ihres Eintragungsrechts beauftragen. Hierfür
ist der Hilfsperson eine entsprechende Vollmacht durch die eintragungs-
berechtigte Person auszustellen (§ 15 Abs. 2 Satz 2 VAGBbg i. V. m. § 7
Abs. 4 VVVBbg).

B) Unterstützung des Volksbegehrens
durch briefliche Eintragung

Jeder Eintragungsberechtigte hat das Recht, auf Antrag das Volksbe-
gehren durch briefliche Eintragung zu unterstützen. Der Antrag kann
von der eintragungsberechtigten Person selbst oder einer von ihr be-
vollmächtigten Person schriftlich, elektronisch (z. B. per E-Mail oder
Fax) oder mündlich (zur Niederschrift) bei der Abstimmungsbehörde
gestellt werden, in der die eintragungsberechtigte Person ihre Woh-
nung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung, oder ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. Bei der elektronischen Antragstellung ist
der Tag der Geburt der antragstellenden Person anzugeben (§ 15 Abs. 6
Satz 2 i. V. m. § 15 Abs. 2 Satz 2 VAGBbg). Eine fernmündliche Antrag-
stellung ist unzulässig.

Die antragstellende Person kann sich bei der Antragstellung auch der
Hilfe einer Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) bedienen (§ 15 Abs. 6
Satz 2 i. V. m. § 15 Abs. 2 Satz 2 VAGBbg).

Eintragungsscheine können bis zwei Tage vor Ablauf der Eintragungs-
frist beantragt werden (§ 8a Abs. 5 VVVBbg).

Die für die briefliche Eintragung erforderlichen Unterlagen (Eintragungs-
schein und Briefumschlag) werden der antragstellenden Person entgelt-
frei übersandt.

Die Eintragung muss persönlich vollzogen werden. Wer wegen einer
körperlichen Behinderung nicht in der Lage ist, die briefliche Eintra-
gung persönlich zu vollziehen, kann sich der Hilfe einer Person (Hilfs-
person) bedienen (§ 15 Abs. 6 Satz 2 i. V. m. § 15 Abs. 2 Satz 2 VAGBbg).
Auf dem Eintragungsschein hat die eintragungsberechtigte Person oder
die Hilfsperson gegenüber der Abstimmungsbehörde an Eides statt zu
versichern, dass sie die Erklärung der Unterstützung des Volksbegeh-
rens persönlich oder nach dem erklärten Willen der eintragungs-
berechtigten Person abgegeben hat (§ 15 Abs. 7 VAGBbg).

Bei der brieflichen Eintragung muss der Eintragungsberechtigte den
Eintragungsschein so rechtzeitig an die auf dem amtlichen Briefum-
schlag angegebene Stelle absenden, dass der Eintragungsbrief dort
spätestens am 9. Oktober 2013, 16 Uhr eingeht.

Der Eintragungsbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Der
Eintragungsbrief kann auch bei der auf dem Briefumschlag angegebe-
nen Stelle abgegeben werden.

Das verlangte Volksbegehren hat folgenden Wortlaut:

„Hochschulen erhalten“

Stärkt die Lausitz, erhaltet ihre Hochschulen!
• Wir fordern den Erhalt der BTU Cottbus und der Hochschule Lausitz

(FH) als eigenständige Einrichtungen in der Lausitz sowie den Er-
halt der Studien- und Lehrkapazitäten.

Es kann nicht eine Person entscheiden, was alle angeht!
• Wir fordern eine grundlegende Überarbeitung der Hochschul-

finanzierung in Brandenburg.
• Wir fordern entscheidungswirksame Mitbestimmung aller Betrof-

fenen und Einbeziehung in den Reformprozess.
• Wir fordern ein Gesamtkonzept für die Hochschullandschaft in

Brandenburg, bevor über die Zukunft einzelner Hochschulen ent-
schieden wird.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Landesregierung will jetzt die zwei völlig unterschiedlichen Hoch-
schulen in Cottbus zusammenwürfeln und danach, in einem Jahr, über
ein Hochschulkonzept für Brandenburg reden. Wir, die Studentinnen
und Studenten, sagen: „Erst denken, dann entscheiden“. Brandenburgs
Zukunft steckt in starken und unterschiedlich ausgerichteten Hoch-
schulen. Wir fordern, den konzeptlosen Zusammenschluss von BTU Cott-
bus und Hochschule Lausitz (FH) zu stoppen, über ein leistungsfähiges
Hochschulkonzept für Brandenburg zu reden und dann die richtigen
Entscheidungen zu treffen.

Warum macht der Zusammenschluss von BTU Cottbus und Hochschule
Lausitz (FH) in der Lausitz keinen Sinn?
Die Hochschule Lausitz (FH) spricht junge Menschen an, die ein prak-
tisch orientiertes Studium suchen.
Die BTU Cottbus ist, trotz schwacher finanzieller Ausstattung, in vielen
Hochschulrankings ganz oben.
Sie hat rund ein Drittel ihrer finanziellen Mittel selbst eingeworben,
eine deutschlandweite Spitzenleistung. Wenn jetzt beide Hochschulen
zusammengeworfen werden, verlieren sie ihr Profil und ihre Position im
Wettbewerb um die besten Studierenden.
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Die Folge: Beide Hochschulen verlieren und mit ihnen Cottbus und ganz
Brandenburg.

Zu den beiden Hochschulen:
Die Hochschule Lausitz (FH) bildet viele junge Menschen aus der Lausitz
für den regionalen Arbeitsmarkt aus. Sie ist eine wichtige Partnerin für
kleine und mittelständische Unternehmen. Ca. 40 % ihrer Studieren-
den haben keine Allgemeine Hochschulreife und bekommen hier eine
gute praxisorientierte Ausbildung sowie anschließend einen sicheren
Arbeitsplatz.
Die BTU Cottbus ist eine wichtige Kooperationspartnerin für große Un-
ternehmen mit internationaler Ausrichtung. Sie sorgt nachhaltig für das
Entstehen neuer und die Sicherung bestehender Arbeitsplätze.
Zudem betreibt sie international beachtete Spitzenforschung, bei der
neue Techniken und Verfahren entwickelt werden. Die BTU Cottbus ist
eine anerkannte Marke geworden. Ihre Studierenden kommen zu ei-
nem Drittel aus Brandenburg, einem Drittel aus Berlin und einem Drit-
tel aus anderen Bundesländern und dem Ausland. Alle diese Studieren-
den bringen Geld in die strukturschwache Lausitz. Viele Absolventinnen
und Absolventen der BTU Cottbus werden in Unternehmen vor Ort an-
gestellt.

Warum gute Hochschulen in Cottbus wichtig für ganz Brandenburg sind:
Die Bevölkerung Brandenburgs wird älter und schrumpft in den nächs-
ten Jahren um 16 %.
Universitäten und Fachhochschulen mit klarem Profil sind Magneten für
junge und leistungswillige Menschen. Sie sind ein Meilenstein für eine
gute Zukunft Brandenburgs. Deswegen fordern wir eine Bestandsauf-
nahme für Brandenburgs Hochschulen. Und dann eine sachgerechte
Entscheidung.

Warum Brandenburgs Hochschulpolitik dringend der Diskussion bedarf:
In Brandenburgs Hochschulpolitik zählt Masse statt Klasse. Hochschu-
len, die viele Studierende aufnehmen, erhalten viel Geld. Forschungs-
leistung, Anzahl der Promovierenden und Studienkonzept zählen nicht.
Deswegen begrüßen wir die Diskussion eines neuen Hochschulplans. Er
macht aber nur Sinn, wenn man nicht zuvor gewachsene Strukturen und
Positionen zerschlägt, denn die BTU Cottbus ist längst eine hochschul-
politische Qualitätsmarke.

Warum Hochschulen, Studierende, Bürgerinnen und Bürger mitreden
sollten:

Es geht um die Zukunft des gesamten Landes. Eine von der Wissenschafts-
ministerin einberufene Kommission hat über die Zusammenlegung be-
raten. Und diese Kommission hat davon abgeraten. Die Wissenschafts-
ministerin wollte das Gutachten in der Schublade verschwinden lassen
und klammheimlich entscheiden. Das hat unser Misstrauen geweckt.
Deswegen fordern wir klare Kriterien, eine offene Diskussion und Ent-
scheidungen, die Brandenburg stark machen.

Namen und Anschriften der Vertreter und Stellvertreter:

Vertreter: Stellvertreter:

Alexander Misera Claudia Eckert
Lieberoser Straße 25 Wilhelm-Külz-Straße 40
03046 Cottbus 03046 Cottbus

Paul Weisflog Ole Kröger
Am Wald 5 Erich-Weinert-Straße 6
03054 Cottbus 03046 Cottbus

Sebastian Wirries Sarah Meßmer
Universitätsstraße 10 August-Bebel-Straße 80
03046 Cottbus 03046 Cottbus

Jasper Schwenzow Fabian Frank
Straße der Jugend 105 Karlstraße 18
03046 Cottbus 03044 Cottbus

Prof. Dr. Daniel Baier Prof. Dr. Christiane Hipp
Töpferstraße 2 Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 16
03046 Cottbus 03044 Cottbus

Jüterbog, 20.03.2013

Die Abstimmungsbehörde

Raue
Bürgermeister

Das Wahlamt der Stadt Jüterbog gibt bekannt, dass für die Wahl und
Berufung der ehrenamtlichen Richter in der ordentlichen Gerichtsbar-
keit Schöffen, Jugendschöffen und ehrenamtliche Richter gesucht wer-
den.
Gesucht werden für den Zuständigkeitsbereich der Stadtverwaltung
Jüterbog, es ist das gesamte Gebiet der Stadt Jüterbog,einschließlich
der Ortsteile einbezogen, insgesamt 10 Personen, die auf die Vorschlags-
liste für die Wahl gesetzt werden.
Das Schöffenamt kann nur von Deutschen ausgeübt werden.
Bürger, die Interesse an der Arbeit als Schöffe haben, melden sich beim
Leiter des Wahlamtes der Stadtverwaltung Jüterbog.
Der/die Interessenten sollen in der Stadt wohnen, dort bekannt sein,
sachlich, besonnen und ordnungsgemäß die Amtsgeschäfte als Schöffe
wahrnehmen können.

Nachfolgende Angaben werden benötigt:
Familienname; Geburtsname; Vorname; Geburtstag; Geburtsort – bei
kreisangehörigen Orten mit Angabe des Kreises; – bei Orten außerhalb

Jüterbog, 13.03.2013

Öffentliche Bekanntmachung

der BRD mit Angabe des Landes; Beruf – bei Mitarbeitern des öffentli-
chen Dienstes möglichst mit Angabe des Tätigkeitsbereiches; Vollstän-
dige Anschrift;

Die Aufnahme auf die Vorschlagsliste bedarf der Zustimung von zwei
Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Stadtverordneten-
versammlung Jüterbog.
Nach der Aufnahmebestätigung erfolgt bei jedem Amtsgericht die Wahl
durch einen Ausschuss.
Auf Grund noch fehlender Bewerber wird die Frist verlängert.

Interessierte Bürger/innen senden Ihre Unterlagen bis zum
17. April  2013, an das Wahlamt der Stadtverwaltung Jüterbog.

Stadtverwaltung Jüterbog
Postfach 1352
Wahlamt
14902 Jüterbog
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Am Freitag , den  26.04.2013, findet um 19.00 Uhr  die Jahresversammlung
der Jagdgenossenschaft Jüterbog – Damm, in der Gaststätte „Damm
119“ statt. (Dennewitzer Str. 25 in 14913 Jüterbog )

Eingeladen sind alle Eigentümer von Grundflächen, die zum gemein-
schaftlichen Jagdbezirk der  Jagdgenossenschaft Jüterbog – Damm ge-
hören und auf deren Grundflächen Jagd ausgeübt werden darf.

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Protokollkontrolle der Jahresversammlung vom 11.05.2012
3. Bericht des Vorstandes
4. Bericht der Kassenprüfung
5. Diskussion zu den Punkten 2. bis 4.
6. Beschlussfassung
6.1  zum Protokoll der Jahresversammlung vom 11.05.2012
6.2  zum Bericht des Vorstandes

Jüterbog ,den 08.03.2013

Einladung der Jagdgenossenschaft Jüterbog – Damm

6.3  zum Bericht der Kassenprüfung
6.4  zur Auszahlung der Jagdpacht
6.5  zur Entlastung des Vorstandes
7.   Neuwahl des Vorstandes, des Schriftführers und des Kassenprüfers
      Kandidaten des Vorstandes
      Herbert Lehmann Jagdvorsteher
      Heiko Schmidt Stellvertreter des Vorstehers
      Kurt Heinrich Beisitzer
      Hans-Jürgen Hecht Beisitzer

      Bärbel Rosin Schriftführer
      Sybille Hermann Kassenprüfer
8.   Verschiedenes

Herbert Lehmann
Jagdvorsteher

Der Jagdvorstand der Jagdgenossenschaft Jüterbog – Neumarkt lädt
hiermit alle Grundeigentümer von bejagbaren Flächen in der Gemar-
kung Jüterbog, Flur 21 bis Flur 28 (tlw.) zur Versammlung der Jagd-
genossenschaft am 12.04.2013, um 19:00 Uhr in die Gaststätte
„Puttkammer“ Hauptstraße 19 in 14913 Jüterbog ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und

Beschlussfähigkeit durch den Jagdvorsteher
2. Ausführung des Jagdvorstehers zum Vorjahr
3. Bericht zum Haushaltsjahr 2012/2013
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Beschluss zur Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer
6. Wahl des Vorstandes, der Beisitzer und Besetzung der anderen

Funktionen und Beschlussfassung
7. Vorlage und Beschlussfassung des Haushaltplanes 2013/2014
8. Beschlussfassung über die Auszahlung des Jagdpachtreinertrages
9. Diskussion

Einladung der Jagdgenossenschaft Jüterbog – Neumarkt

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung laden die Jäger zum Wildes-
sen ein.

Die Jagdgenossen können sich durch Bevollmächtigte vertreten lassen.
Vertreter bedürfen einer schriftlichen Vollmacht, die dem Jagdvorsteher
vor Beginn der Versammlung vorzulegen ist

Als Jagdvorsteher möchte ich an dieser Stelle auf die Anzeigepflicht
hinsichtlich des Besitzes bei Veränderungen von land- und forstwirt-
schaftlichen Flächen der Jagdgenossen gegenüber dem Jagdkataster
hinweisen. Ich bitte ebenfalls die Veränderungen bei Eigentumsum-
schreibungen bezüglich der bejagbaren Flächen bzw. auch Kontonummer-
änderungen bekannt zugegeben. Die Angaben werden vertraulich be-
handelt.

Norbert Mönnich
Jagdvorsteher

Der Jagdvorstand der Jagdgenossenschaft „An der Heide“ (Neuhof,
Werder, Kloster Zinna rechts der B 101) lädt hiermit alle Eigentümer
von bejagbaren Flächen zur Versammlung am 05.04.2013 um 19.00
Uhr auf den Erlebnishof Jüterbog-Werder in 14913 Jüterbog/ OT Wer-
der, Werder 45 ein.

Tagesordnung:
1) Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit durch den Jagd-

vorsteher
2) Neuwahl entsprechend der Satzung der Jagdgenossenschaft – An

der Heide – von Vorstand, Schriftführer und Kassenwart
3) Kassenbericht 01.01. – 31.12.2012

Einladung der Jagdgenossenschaft „An der Heide“

4) Entlastung des Vorstandes, Beisitzers, Kassenwart und Schriftfüh-
rers

5) Beschluss über die Auszahlung des Jagdpachtreinertrages 2012
6) Stand Jagdkataster
7) Diskussion

Die Jagdgenossen können sich durch Bevollmächtige vertreten lassen.
Vertreter bedürfen einer schriftlichen Vollmacht, die dem Jagdvorsteher
vor Beginn der Genossenschaftsversammlung vorzulegen ist.
Im Anschluss wird ein Essen gereicht.

Reinhard Müller
Jagdvorsteher
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Die E.ON edis AG, Langewahler Straße 60 in 15517 Fürstenwalde/Spree,
hat mit Datum vom 11. Dezember 2012, eingegangen am 17. Dezember
2012, einen  Antrag auf Bescheinigung von beschränkten persönlichen
Dienstbarkeiten zum Besitz und Betrieb sowie zur Unterhaltung und
Erneuerung einer bereits bestehenden Energieanlage (110 kV-Freilei-
tung Abzweig Jüterbog (DHT1161)) nebst Einrichtungen und Zubehör
bzw. Neben- und Sonderanlagen für Grundstücke in der Stadt Jüterbog
in den Gemarkungen  Werder (Flur 1) und Jüterbog (Flur 22) gestellt.
Dieser Antrag wird unter dem Aktenzeichen 09.53 – 1976 geführt.

Der Antrag wird hiermit gemäß § 9 Absatz 4 Satz 2 Grundbuchbereini-
gungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2192), zuletzt
geändert durch Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2008 (BGBl.
I S. 2586), in Verbindung mit § 7 Absatz 1 der Verordnung zur Durchfüh-
rung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf
dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts-Durchführungsverordnung,
SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900) öffentlich be-
kannt gemacht.

Auslegung:
Die Antragsunterlagen können innerhalb von vier Wochen nach dem Tag
der  Bekanntmachung im Ministerium für Wirtschaft und Europa-
angelegenheiten (Haus 6, Zimmer 210), Heinrich-Mann-Allee
107 in 14473 Potsdam, nach  Terminvereinbarung unter (0331) 866 -
1684 oder 1686  (montags bis donnerstags in der Zeit von 08.00 bis
15.00 Uhr und freitags in der Zeit von 08.00 bis 12.00 Uhr) – bzw. nach
vorheriger Absprache auch außerhalb dieser Zeiten – eingesehen
werden. Die Frage, ob ein Grundstück betroffen ist, kann vorab unter
Angabe der Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer und des Aktenzeichens
telefonisch geklärt werden.

Aktenzeichen: 09.53 – 1976

Öffentliche Bekanntmachung eines Antrags nach § 9 Absatz 4
Grundbuchbereinigungsgesetz im Bereich der Stadt Jüterbog

in den Gemarkungen Werder und Jüterbog

Hinweis zum Einlegen von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen auf dem
Gebiet der ehemaligen DDR eine Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober
1990 genutzten und am 25. Dezember 1993 betriebenen Energiean-
lagen entstanden, sofern keine Duldungspflicht nach § 9 Abs. 2 GBBerG
bestand. Durch diese beschränkte persönliche Dienstbarkeit wird der
Stand vom 3. Oktober 1990 dokumentiert. Alle danach eingetretenen
Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Okto-
ber 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen und
dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen ding-
lich Berechtigten an dem Grundstück geregelt werden.

Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann ein
Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis
mit der Belastung des Grundstückes erteilt wird. Ein in der Sache be-
gründeter Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die Anlage
bzw. Leitung am 3. Oktober 1990 nicht genutzt und/oder am 25. Dezem-
ber 1993 vom Energieversorgungsunternehmen oder dessen Rechts-
nachfolger nicht betrieben worden ist oder dass die in den Unterlagen
dargestellte Leitungsführung fehlerhaft (also anders als vom Unterneh-
men) dargestellt ist.

Widerspruch gegen die Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechts-
bescheinigung kann innerhalb von vier Wochen nach dem  Tag der
Bekanntmachung beim Ministerium für Wirtschaft und Europaange-
legenheiten – Referat 24 –, Heinrich-Mann-Allee 107 in 14473 Potsdam
durch den jeweiligen Grundstückseigentümer eingelegt werden.

Potsdam, 19. Februar 2013

Im Auftrag
Grunenberg
Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten

Die E.ON edis AG, Langewahler Straße 60 in 15517 Fürstenwalde/Spree,
hat mit Datum vom 11. Dezember 2012, eingegangen am 17. Dezember
2012, einen  Antrag auf Bescheinigung von beschränkten persönlichen
Dienstbarkeiten zum Besitz und Betrieb sowie zur Unterhaltung und
Erneuerung einer bereits bestehenden Energieanlage (Maststandorte
zur 110 kV-Freileitung Luckenwalde Petkus (DHT1160)) nebst Einrich-
tungen und Zubehör bzw. Neben- und Sonderanlagen für Grundstücke
in der Stadt Jüterbog in den Gemarkungen  Neuhof (Flur 1 und 4),
Kloster Zinna (Flur 3), Werder (Flur 1) und Markendorf (Flur 1, 7 und 8)
gestellt. Dieser Antrag wird unter dem Aktenzeichen 09.53 – 1978
geführt.

Aktenzeichen: 09.53 – 1978

Öffentliche Bekanntmachung eines Antrags nach § 9 Absatz 4
Grundbuchbereinigungsgesetz im Bereich der Stadt Jüterbog

in den Gemarkungen Neuhof, Kloster Zinna, Werder und Markendorf

Der Antrag wird hiermit gemäß § 9 Absatz 4 Satz 2 Grundbuchbereini-
gungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2192), zuletzt
geändert durch Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2008 (BGBl.
I S. 2586), in Verbindung mit § 7 Absatz 1 der Verordnung zur Durchfüh-
rung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf
dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts-Durchführungsverordnung,
SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900) öffentlich be-
kannt gemacht.

Auslegung:
Die Antragsunterlagen können innerhalb von vier Wochen nach dem Tag
der  Bekanntmachung im Ministerium für Wirtschaft und Europa-
angelegenheiten (Haus 6, Zimmer 210), Heinrich-Mann-Allee
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Ende der amtlichen Bekanntmachungen

107 in 14473 Potsdam, nach  Terminvereinbarung unter (0331) 866 -
1684 oder 1686  (montags bis donnerstags in der Zeit von 08.00 bis
15.00 Uhr und freitags in der Zeit von 08.00 bis 12.00 Uhr) – bzw. nach
vorheriger Absprache auch außerhalb dieser Zeiten – eingesehen
werden. Die Frage, ob ein Grundstück betroffen ist, kann vorab unter
Angabe der Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer und des Aktenzeichens
telefonisch geklärt werden.

Hinweis zum Einlegen von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen auf dem
Gebiet der ehemaligen DDR eine Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober
1990 genutzten und am 25. Dezember 1993 betriebenen Energiean-
lagen entstanden, sofern keine Duldungspflicht nach § 9 Abs. 2 GBBerG
bestand. Durch diese beschränkte persönliche Dienstbarkeit wird der
Stand vom 3. Oktober 1990 dokumentiert. Alle danach eingetretenen
Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Okto-
ber 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen und
dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen ding-
lich Berechtigten an dem Grundstück geregelt werden.

Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann ein
Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis
mit der Belastung des Grundstückes erteilt wird. Ein in der Sache be-
gründeter Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die Anlage
bzw. Leitung am 3. Oktober 1990 nicht genutzt und/oder am 25. Dezem-
ber 1993 vom Energieversorgungsunternehmen oder dessen Rechts-
nachfolger nicht betrieben worden ist oder dass die in den Unterlagen
dargestellte Leitungsführung fehlerhaft (also anders als vom Unterneh-
men) dargestellt ist.

Widerspruch gegen die Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechts-
bescheinigung kann innerhalb von vier Wochen nach dem  Tag der
Bekanntmachung beim Ministerium für Wirtschaft und Europaangele-
genheiten – Referat 24 –, Heinrich-Mann-Allee 107 in 14473 Potsdam
durch den jeweiligen Grundstückseigentümer eingelegt werden.

Potsdam, 04. Februar 2013

Im Auftrag
Grunenberg
Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten

Die E.ON edis AG, Langewahler Straße 60 in 15517 Fürstenwalde/Spree,
hat mit Datum vom 11. Dezember 2012, eingegangen am 17. Dezember
2012, einen  Antrag auf Bescheinigung von beschränkten persönlichen
Dienstbarkeiten zum Besitz und Betrieb sowie zur Unterhaltung und
Erneuerung einer bereits bestehenden Energieanlage (110-kV-Freilei-
tung Luckenwalde – Petkus (DHT1160)) nebst Einrichtungen und Zube-
hör bzw. Neben- und Sonderanlagen für Grundstücke in der Stadt
Jüterbog in den Gemarkungen  Neuhof (Flur 1), Kloster Zinna (Flur 3),
Werder (Flur 1), Jüterbog (Flur 24) und Markendorf (Flur 1, 7, 8 und 9)
gestellt. Dieser Antrag wird unter dem Aktenzeichen 09.53 – 1979
geführt.

Der Antrag wird hiermit gemäß § 9 Absatz 4 Satz 2 Grundbuchbereini-
gungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2192), zuletzt
geändert durch Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2008 (BGBl.
I S. 2586), in Verbindung mit § 7 Absatz 1 der Verordnung zur Durchfüh-
rung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf
dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts-Durchführungsverordnung,
SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900) öffentlich be-
kannt gemacht.

Auslegung:
Die Antragsunterlagen können innerhalb von vier Wochen nach dem Tag
der Bekanntmachung im Ministerium für Wirtschaft und Europa-
angelegenheiten (Haus 6, Zimmer 210), Heinrich-Mann-Allee
107 in 14473 Potsdam, nach  Terminvereinbarung unter (0331) 866 -
1684 oder 1686  (montags bis donnerstags in der Zeit von 08.00 bis
15.00 Uhr und freitags in der Zeit von 08.00 bis 12.00 Uhr) – bzw. nach
vorheriger Absprache auch außerhalb dieser Zeiten – eingesehen
werden. Die Frage, ob ein Grundstück betroffen ist, kann vorab unter
Angabe der Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer und des Aktenzeichens
telefonisch geklärt werden.

Aktenzeichen: 09.53 – 1979

Öffentliche Bekanntmachung eines Antrags nach § 9 Absatz 4
Grundbuchbereinigungsgesetz im Bereich der Stadt Jüterbog

in den Gemarkungen Neuhof, Kloster Zinna, Werder, Jüterbog und Markendorf

Hinweis zum Einlegen von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen auf dem
Gebiet der ehemaligen DDR eine Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober
1990 genutzten und am 25. Dezember 1993 betriebenen Energiean-
lagen entstanden, sofern keine Duldungspflicht nach § 9 Abs. 2 GBBerG
bestand. Durch diese beschränkte persönliche Dienstbarkeit wird der
Stand vom 3. Oktober 1990 dokumentiert. Alle danach eingetretenen
Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Okto-
ber 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch
zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen und
dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen ding-
lich Berechtigten an dem Grundstück geregelt werden.
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann ein
Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis
mit der Belastung des Grundstückes erteilt wird. Ein in der Sache be-
gründeter Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die Anlage
bzw. Leitung am 3. Oktober 1990 nicht genutzt und/oder am 25. Dezem-
ber 1993 vom Energieversorgungsunternehmen oder dessen Rechts-
nachfolger nicht betrieben worden ist oder dass die in den Unterlagen
dargestellte Leitungsführung fehlerhaft (also anders als vom Unterneh-
men) dargestellt ist.

Widerspruch gegen die Erteilung der Leitungs- und Anlagenrechts-
bescheinigung kann innerhalb von vier Wochen nach dem  Tag der
Bekanntmachung beim Ministerium für Wirtschaft und Europaangele-
genheiten – Referat 24 –, Heinrich-Mann-Allee 107 in 14473 Potsdam
durch den jeweiligen Grundstückseigentümer eingelegt werden.

Potsdam, 05. März 2013

Im Auftrag
Grunenberg
Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten



20.03.201312 Fläming-Anzeiger

Mehr als 2400 Jüterboger Haus-
halte  können voraussichtlich ab
Dezember  2013 ultraschnell die
weltweite Datenautobahn nut-
zen. Die Verträge für die Breit-
bandversorgung der Stadt sind
unterzeichnet. Die Geschwindig-
keit  der Datenübertragung wird
je nach Entfernung zum Schalt-
gehäuse bis zu 50.000 KBits/s im
Download erreichen.
Die Deutsche Telekom AG ist
derzeit mit den planerischen Vor-
bereitungsarbeiten befasst und
wird in den nächsten Wochen fast
15 km Glasfaserleitungen neu
verlegen und 25 – den Haushal-
ten näher gelegenen Schalt-
verteiler –  errichten, der die
DSL-Technik beinhaltet.
Mit der DSL- Glasfaser- Outdoor-
Lösung ist man auch für die Zu-
kunft gut aufgestellt, derzeit ist
sie die innovativste Ausbau-
variante.

Am 1. April (Ostermontag) findet
die 20. MAZ-Osterwanderung
auf dem Jüterboger Spitzbuben-
weg statt. So freuen sich die Stadt

Der Bürgermeister informiert
und die Märkische Allgemeine
auf bis zu 1000 Besucher.
Die Wanderung startet um 10
Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz.
Wir werden auf dem etwa 10 km
langen Wanderweg bestens un-
terhalten. Für das leibliche Wohl
ist natürlich auch gesorgt.

Am 15. März  konnte der symbo-
lische 1. Spatenstich für den lang
geplanten Mehrzweckplatz in
Werder erfolgen. Mit der Bewilli-
gung von Fördermitteln kann nun
mit der Realisierungsphase be-
gonnen werden. Der Platz soll im
September fertig gestellt wer-
den.

Die Verwaltung bittet die Bürger
in den Ortsteilen, in denen
teilweise Straßen umbenannt
wurden und neue Hausnum-
mern vergeben wurden, die alten
Nummern von den Häusern zu
entfernen. Dies ist insbesondere
für die bessere Orientierung von
Rettungskräften im eigenen In-
teresse zu empfehlen.

Außerhalb der gesetzlich festge-
schriebenen offiziellen Zeiten
(Silvester) dürfen Feuerwerke
nur mit vorheriger Genehmi-
gung der örtlichen Ordnungs-
behörde abgebrannt werden.
Entsprechend wenden Sie sich
bei entsprechenden Planungen
z.B. zu Hochzeiten oder
Geburtstagsfeiern an die Stadt-
verwaltung. Bei nicht erfolgter
Anmeldung drohen Ordnungs-
widrigkeitenverfahren.

Die vorbereitenden Arbeiten an
dem Projekt Kita Planeberg sind
so gut wie abgeschlossen.
Die nächsten Arbeiten sind im
Einzeldenkmal Planeberg 1
selbst geplant. Durchgeführt
werden sollen die Entkernungs-
arbeiten und der Holzschutz.
Für den Ersatzneubau Planeberg
2-4 sind Arbeiten zum erweiter-
ten Rohbau derzeit im Vergabe-
verfahren.
Das Neumarkttor wurde von
innen eingerüstet und die bau-
historischen Untersuchungen
vorgenommen.

Auch das Vortor des Dammtors
wird von innen eingerüstet. Um
Kosten zu sparen und dem Bür-
ger nicht solange mit der Geh-
weg- und Straßeneinengung zu
beeinträchtigen, sollen Bau-
maßnahmen und historische
Untersuchung parallel laufen.

Jüterbogs „Stilles Örtchen“
ist wieder zugänglich.
Nach den erheblichen Ver-
schmutzungen der öffentlichen
Toiletten am Rathaus und der
daraus resultierenden Schlie-
ßung wurde nach einer Lösung
gesucht, die Toiletten wieder der
Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen. Diese wurde nun zunächst
für eine Erprobungszeit gefun-
den. Ab sofort  wird bei Bedarf der
Schlüssel im Blumenladen „Na-
türlich“ –  direkt an der Vorder-
seite des Rathauses gegen Pfand
und Gebühr ausgegeben.
Wir hoffen, dass der regelmäßi-
ge Vandalismus und die unver-
hältnismäßig starke Verschmut-
zung der Toiletten damit ein Ende
haben.

Mitteilungen der Stadtverwaltung

Die Bauarbeiten zur Rekonstruk-
tion des Grabens 087 sind fast ab-
geschlossen.
Die Wetterlage lässt nun die Auf-
nahme der Bauarbeiten zum 4.
März durch die von der Stadt
beauftragte Firma wieder zu.
Die Arbeiten zum Neubau der
Trinkwasser- und Schmutzwas-
serleitungen werden parallel
zum Abschluss gebracht.
Der Straßenbau und die Wieder-
herstellung der Grundstücks-
zufahrten und Gehwege schlie-
ßen die Baumaßnahme ab.

Vollsperrung
der Zinnaer Vorstadt
Umleitungen bleiben bestehen

Aus diesen Gründen wird die
Vollsperrung der Zinnaer Vor-
stadt zwischen den Einmün-
dungen Schützenstraße und
Oberhag bis zum 30.  März ver-
längert.
Die ausgeschilderten Umlei-
tungsstrecken – Fuchsberge /
Schlossstraße – B102 und die
Schillerstraße / Schlossstraße /
Fuchsberge bleiben bestehen.
Wir bitten um Verständnis und
sind um einen zügigen Abschluss
der Baumaßnahmen bemüht.

Die Vorbereitungen sind abge-
schlossen und die Aufträge ver-
geben. Anfang März beginnen die
Arbeiten zum Ausbau der Müh-
lenstraße in Kloster Zinna.
Die Stadt Jüterbog hat die Leis-
tungen zum Neubau der Regen-
wasserleitung, dem Straßenbau
und der Beleuchtungsanlage
vergeben.
Der Wasser- und Abwasser-
zweckverband Jüterbog-Fläming
hat die Leistungen zur Sanie-
rung des Schmutzwasserkanals
und der Erneuerung der Trink-
wasserleitung vergeben.

Ausbau der Mühlenstraße
in Kloster Zinna
Abschnittsweise Vollsperrungen bis Mai

Vor Beginn der Arbeiten wird von
einem beauftragten Sachver-
ständigenbüro für die angren-
zenden Gebäude eine Bestands-
aufnahme zur Beweissicherung
durchgeführt. Parallel werden
die Bauarbeiten archäologisch
begleitet.
Die Arbeiten werden in mehre-
ren Teilabschnitten unter ab-
schnittsweiser Vollsperrung aus-
geführt und sollen bis zum 1. Mai
abgeschlossen sein.
Wir bitten um Ihr Verständnis für
die Verkehrsraumeinschrän-
kungen.
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In der Stadtinformation gibt es ab
sofort wieder Jüterbog Fahnen.
Fahne 120 x 80 cm für 16,50 Euro
Tischflaggen mit oder ohne Stän-
der ab 9,95 Euro.

Fahnen
im Angebot

Die Bekassine ist eine sehr
langschnäbelige, mittelgroße Art
aus der Familie  der Schnepfen-
vögel . Sie besiedelt zur Brutzeit
Moore, Feuchtgrünland  und
Wiesen;  zur Zugzeit ist sie wie die
meisten Watvögel  auf schlammi-
gen Flächen an Binnengewäs-
sern  und Küsten  zu finden. Cha-

rakteristisch ist der Balzflug, bei
dem der Vogel sich aus großer
Höhe senkrecht herabfallen lässt
und mit abgespreizten, äußeren
Steuerfedern  ein „wummern-
des“ Geräusch erzeugt. Weltweit
ist die Bekassine nicht im Bestand
bedroht, in Europa gab es jedoch
aufgrund von Lebensraum-
verlusten seit der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts starke
Bestandseinbußen.

Bekassine –
Vogel des Jahres
2013

Direkt am Jüterboger Schloss-
park, unweit des Freibades, des
Sportplatzes und des Stadtzen-
trums befindet sich unsere Kita .
12 Erzieherinnen und eine Lei-
terin betreuen 95 Kinder im Al-
ter von 1-6 Jahren in der Zeit von
5.30-20 Uhr.
Wir arbeiten nach den Grundsät-
zen der elementaren Bildung,
nutzen die Interessen der Kinder,
welche oft zur Grundlage eines
Projektes werden. Um einen klei-
nen Einblick  in unsere Arbeit zu
geben , stellt sich die älteste Grup-
pe mit ihrem aktuellen  Projekt
vor : Symbole, Zeichen, Buchsta-
ben und Zahlen gehören zum
Lebensraum der Kinder.
Im Jahr vor dem Schuleintritt
verstärkt sich das Interesse der
Kinder auf die Buchstaben, wel-
che die Zeitungen der Eltern fül-
len, auf Verpackungen , Gebäu-
den , Büchern etc. zu finden sind.
Besonders wichtig ist natürlich
der eigene Name – in Buchstaben
– schreibbar – auch für unsere
Kitakinder. Die kreative  Gestal-
tung der einzelnen Buchstaben,
die Reihenfolge dieser in Verbin-
dung mit Zahlen, Bewegungs-

Die Kita „Spiel-mit“ stellt sich vor
Buchstaben-Projekt, Seepferdchen und Abschlussfahrt – immer was los

spielen , Buchstabensuche, das
Sprechen von Reimen, Silben
und Lauten , sind einige Beispie-
le für die spielerische Auseinan-
dersetzung mit den Buchstaben
in unserem Projekt .
Bücher , welche die Kinder immer
bewusster als Interessen- und
Ideenquelle nutzen, rücken in-
tensiver in den Mittelpunkt . Der
regelmäßige Besuch der
Jüterboger Stadtbibliothek , wel-
ches das Projekt  „Jüterboger
Leseböckchen“ anbietet , wird in

unser Kitaprojekt eingebunden.
Hier  wird den Kindern der Um-
gang mit Büchern ganz bewusst
nahegebracht,  sie erkunden kon-
zentriert und aufmerksam die
Vielfalt des Buches . Mit Freude
suchen sich die Kinder selbstän-
dig „ihr Buch“ aus und erleben
den Inhalt während täglicher
Vorleserunden in unserer Kita-
bibliothek.
Auch die Eltern unserer Kinder
beteiligen sich an unserem Pro-
jekt und helfen ihren Kindern
beim  Lösen  kleiner Aufgaben zu
Hause.
Unser „Buchstabenprojekt“ , wel-
ches  sicher  noch  lange Zeit das
Interesse der Kinder auf sich zie-
hen wird , unterstützt enorm die
sprachliche Entwicklung und
folgt somit einem  unserer päda-
gogischen Schwerpunkte „Spra-
che und Integration“.
Die Abschlussfahrt nach Kablow
und der Erwerb des „Seepferd-
chens“ im Jüterboger Freibad,
werden weitere Höhepunkte  der
zukünftigen  Schulanfänger  un-
serer Kita sein .

Das Team der Kita „Spiel-mit“

Das Lösungswort lautet „Landratswahl“
Es wurden aus allen richtigen Lösungen wieder 3 Gewinner ermittelt:
1. Frau Rosemarie Högl aus Jüterbog
2. Herr/Frau M. Voigt aus Jüterbog
3. Frau Ursula Behrendt aus Kloster Zinna
Herzlichen Glückwunsch!
Die Präsente können zu den Sprechzeiten im Rathaus Zimmer 105
(Erdgeschoss) abgeholt werden.

Auflösung unseres Rätsels
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22. März, 20.00 Uhr
Robbie Doyle Band
mit Irish Folk

23. März, 17.00 Uhr
„Beschwingt
in den Frühling“
Kammerkonzert mit der Quin-
tettbesetzung, des SalonOrches-
ters Leipzig; mit  Werken von
Johann Strauss, Nico Dostal,
Antonio Vivaldi, Henry Purcell,
Franz Lehar, Fred Raimond,
Gioacchino  Rossini, Richard Wag-
ner und anderen.

24. März, 14.00 Uhr
Eröffnung der Kunstaus-
stellung mit Werken der
Berliner Ateliergemein-
schaft  „Alte Dorfschule
Rudow e. V.“
(Ausstellung bis 5. Mai)

Veranstaltungen Kulturquartier Mönchenkloster
Kammerkonzerte, Lesungen, zauberhafte Ostershow und Stadtrundgänge

i

Kartenvorverkauf und
Information: Stadtinformation,
Tel. 03372/ 463113
www.moenchenkloster.jueterbog.de
moenchenkloster@jueterbog.de

24. März, 16.00 Uhr
Zauberhafte Ostershow
mit Pipo & Pipolina

13. April,  19.30 Uhr
„Seltsam genug“
Der Urpreuße Peter J. Dühring
präsentiert Werke des Urbayern
Eugen Roth. Mit Gitarre und Au-
genzwinkern!

20. April, 17.00 Uhr
„Reise durch
die Jahrhunderte“
Kammerkonzert
Das Blockflötenensemble Drei-
klang aus Berlin mit Werken von
barock bis modern.

26. April, 19.30 Uhr
Zum Welttag des Buches:
Dirk Zöllner liest aus sei-
nem Buch „Die fernen Inseln
des Glücks“

Er hat seine Gitarre dabei und
wird von André Gensicke am Kla-
vier begleitet.

27. April, 16.00 Uhr
„Tanz und Flöten“
Gemeinsamer Auftritt der Tanz-
und Flötenklasse der Kreis-
musikschule TF, Außenstelle
Jüterbog

Stadtführungen
von Mai - September jeden Mitt-
woch 14.00 Uhr, Treffpunkt:
Kulturquartier Mönchenkloster,
Mönchenkirchplatz 4 / Mindest-
teilnehmerzahl 5 Personen

Audio-visueller Audioguide
für die Stadt Jüterbog und
Museum
Ausleihe an der Stadtinforma-
tion bis 3 Stunden 6,- € (Stadt),
4,- € (Museum)

Auf Anfrage!
Militärhistorische
Stadtroute –
Führung durch Jüterbog II
Treffpunkt: Parkstraße /
Ecke Lindenstraße
Anmeldung und Information:
Jüterbog, Tel. 03372/ 463113
(Stadtinformation im Kultur-
quartier oder Museum, Tel.
03372/ 463144)

Zusätze und Änderungen
vorbehalten!

The Robbie Doyle Band
Das Trio hat sich der in Irland so
genannten klassischen Variante
der traditionellen irischen Musik
verschrieben. „Klassisch“ dabei
ist nur die Instrumentierung, die
Performance ist ansteckend mit-
reißend bis betörend eindringlich
und dabei überzeugend virtuos.
Brid Ni Chaithain (Gesang in gä-
lischer Sprache, Harfe) aus Ir-
land, Bernd Lüdtke (Fiddle, Gitar-

Konzert mit Robbie Doyle und Band
22. März – 20.00 Uhr

re, Gesang) aus Berlin, und
Robbie Doyle (Gesang, Bodhran,
Bones, Flöten) aus Irland, haben
sich zusammengefunden, um ein
lebendiges und abwechslungs-
reiches Programm mit irischen
Tänzen, facettenreichem Gesang
und Humor darzubieten, hierzu-
lande einzigartig in der Zusam-
mensetzung der Instrumente.
Biographie Robbie Doyle
Der Sänger und Musiker Robbie

Doyle kam in der irischen Graf-
schaft Kilkenny zur Welt. Nach
seiner Geburt verbrachte er
zunächst einige Jahre an der At-
lantik-Küste von West-Clare, ei-
ner Gegend, die manchmal auch
als die Wiege der irischen Musik
bezeichnet wird, bevor die Fami-
lie schließlich nach West-Water-
ford weiter zog, nahe der gälisch-
sprachigen Gegend von Ring.
Hier angekommen, begann
Robbie damit, seine zahlreichen
Begabungen zu entdecken und
die örtlichen Bühnen bei Konzer-
ten, Theaterproduktionen und
anderen Veranstaltungen zu er-
obern. Nachdem er in den frühen
1970er Jahren den Schritt nach
Dublin gewagt hatte, wurde er
schnell zu einer bekannten Figur
in der traditionellen Musik-Sze-
ne Dublins, die zu dieser Zeit ge-
rade einen gewaltigen Auf-
schwung erlebte. Mit den hier ge-
machten Erfahrungen, sowie
einem reichen Vorrat an Musik,
Liedern und Geschichten im Ge-
päck, verließ er schließlich Irland
und begab sich auf eine Reise, die
ihn im Lauf der Jahre durch einen
großen Teil der Welt führen soll-

te. Seit dieser Zeit spielte er in di-
versen Bands, nahm zahlreiche
Platten auf und erwarb sich den
Ruf eines erfahrenen Künstlers
mit unnachahmlicher Bühnen-
präsenz. So arbeitete er unter
anderem mit dem Liedermacher
Reinhard Mey an den Aufnah-
men zu dessen Album ‚Balladen’
und trat auch mit ihm zusammen
bei einem Konzert in der Berliner
Deutschlandhalle auf.
Robbie Doyle ist bekannt für sei-
ne herausragende Stimme und
hat das Publikum in Europa,
Australien und den USA in seinen
Bann geschlagen, sowohl bei
Live-Konzerten wie auch wäh-
rend diverser Radio- und Fern-
sehsendungen. Bei seinen Solo-
Auftritten wird er von einigen der
besten Profi-Musiker aus
Deutschland und Irland begleitet
und spielt auch selbst eine Reihe
von Instrumenten, darunter die
irische Flöte und die Bodhran (iri-
sche Rahmentrommel). Robbie
arbeitet regelmäßig mit der Kul-
tur-Abteilung der irischen Bot-
schaft in Deutschland bei der Or-
ganisation zahlreicher kulturel-
ler Projekte zusammen.
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Mit  Werken von Johann Strauss,
Nico Dostal, Antonio Vivaldi, Hen-
ry Purcell, Franz Lehar, Fred
Raimond, Gioacchino Rossini,
Richard Wagner und anderen.

Das SalonOrchester Leipzig
spielt zauberhafte Melodi-
en
Die lange Tradition der Salonmu-
sik in Leipzig ist wieder aufge-
blüht:  Eine Vereinigung von erst-
klassigen Spitzenmusikern hat-
te 1987 die goldene Idee,
Salonmusik zu spielen.

SalonOrchester Leipzig
23. März – 17.00 Uhr

Seitdem ist das SalonOrchester
Leipzig  in variabler Besetzung
mit gehobener Unterhaltungs-
musik aus drei Jahrhunderten in
ganz Deutschland unterwegs.
Es bringt das Kunststück fertig,
alle melodischen, klanglichen,
rhythmischen und emotionalen
Reize dieser Musik voll auszukos-
ten, ohne je ins Sentimentale
oder Klischeehafte abzugleiten.
Das eingängige und doch an-
spruchsvolle Programm vermit-
telt eines ganz gewiss: Genuss
und gute Laune!

Ateliergemeinschaft „Alte
Dorfschule Rudow e.V.“.
Die Ateliergemeinschaft wurde
2001 gegründet. Die Mitglieder
treffen sich seither regelmäßig
und tauschen ihre Erfahrungen
aus. Sie malen unterschiedlich
mit verschiedenen Techniken.
Die Motive der Bilder, ob in Aqua-
rell oder in Öl sind ausdrucks-
stark und stellen oft Blumen,
Bäume und Landschaften dar.
Die Bilder sind dem Realismus
bzw. dem Impressionismus zuzu-
ordnen.
Die Künstler lassen sich von der
Natur, der eigenen Phantasie und

Eröffnung der Kunstausstellung der Malergruppe
„Ateliergemeinschaft Alte Dorfschule Rudow e.V.“
24. März – 14.00 Uhr

den Bildern anderer großer
Künstler inspirieren; stellvertre-
tend sei hier Claude Monet ge-
nannt.
Die unterschiedlichen Arbeiten
der Mitglieder lassen Raum für
individuelle Assoziationen. Dies
ist durchaus gewollt.

i

Karten jeweils Stadtinformation,
Tel. 03372/ 463113

Die Clowns Pipo und Pipolina be-
suchen zu Ostern das Kultur-
quartier Mönchenkloster Jüter-
bog.
Auf zauberhafte Weise legen die
Kinder sogar selbst ein Ei und
daraus wird dann noch ein phan-
tastisch schmeckender Kuchen
gebacken, zum sofortige Verzehr
… ein Riesenspaß!
Wie die Kinder erfahren, heißt
der fleißige Osterhase eigentlich
„Roberto“ und ist einfach nicht zu
bremsen.

Ostershow mit Pipo & Pipolina
24.  März – 16.00 Uhr

Von Mensch zu Mensch interpre-
tiert der Urpreuße Peter J.
Dühring Ausschnitte  aus dem
rein menschlichen Werk des
Urbayern Eugen Roth: einfache
Sachen, verzwickte Geschichten,
unerwünschte Belehrungen,
wundersame Heilkunst und an-
dere kleine Menschlichkeiten –
• mit Gitarre und Augenzwin-

kern!
• Für Mitmenschen, denen

nichts Menschliches fremd ist!

„Seltsam genug!“
13.  April – 19.30 Uhr
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Mo, 25. März 14.30 Uhr Radtour auf der Fläming-Skate mit Rast und Aufgaben
Treffpunkt:   Jugendclub

Di,   26. März 10.40 Uhr Fahrt in das Erlebnisbad der T.U.R.M.-Erlebnis-City Oranienburg
Treffpunkt: Bahnhof JB
für Kinder + Jugendliche ab 10 J.
Anmeldungen, Infos und Bezahlung bis  22. März in Jugendclub und FZ

Mi,  27. März 11 – 13 Uhr Projekt „Fair Play“ mit dem Lindenhort
15 Uhr „Mix Mit“ – mit Grünen Shakes in den Frühling

Mi,  27. März ab 18 Uhr 20. Hallenfußballturnier des Jugendclubs Jüterbog II
für Jugendliche ab 13 Jahren (Wiesenhalle)
Anmeldungen + Infos bis 22. März im Jugendclub

Do,  28. März 12-16 Uhr Hallenfußball-Turnier bis 12 Jahre (Wiesenhalle)
Anmeldungen + Infos bis 25. März im Jugendclub

17 Uhr Ostereier färben + Ostereiersuche
Mi,  3. April 18-20 Uhr Ostervolleyball der Sport-AG

Wiesenhalle
Do,  4. April 19.30 Uhr Lese-Nacht „Hau ab, Du Flasche“

für Jugendliche ab 12 Jahren
Fr, 5. April 20-21.30 Uhr Schnupperkurs Salsa   für Jugendliche mit Hermando Flores Bautista

Öffnungszeiten des Jugendclubs in den Osterferien: Mo-Do 14-21 Uhr/ Fr 14-22 Uhr

Ihr erreicht uns unter 03372/404969 oder jugendclub.jueterbogII@freenet.de

Jugendclub Jüterbog II informiert
Veranstaltungen  in den Osterferien

Restplätze für‘s Kinder-Ferienla-
ger in Stralsund gibt es bei uns:
Im Jugendclub oder im Freizeit-
zentrum. Anmeldungen sind
noch bis 30. April möglich. Hier
noch einmal einige Infos zum
Erholungsangebot in den Som-
merferien.
Für wen: Kinder von 8-12 Jah-
ren
Wo: JH Stralsund
Wann: Sonntag, 23. Juni bis Frei-
tag, 28. Juni (erste Ferienwoche)
Was: Erholung bei Baden, Sport,
Kulturangeboten (u.a. Ozeane-
um, Hafenrundfahrt, Tierpark)
Vollverpflegung, An/Abreise mit
der Bahn, Betreuung,Programm
kosten 215 €
Eine Förderung durch das Ju-
gendamt Teltow-Fläming ist mög-
lich. Anträge gibt es im Jugend-
club (03372/404969) oder im
Freizeitzentrum (03372/
432372).

Erholung
an der Ostsee

Der Frühling beginnt und lockt die
Menschen nach draußen. Und
was gibt es Schöneres als nach der
langen frostigen Jahreszeit an
der frischen Luft zu spazieren, zu
flanieren, hier und da ein
Schwätzchen zu halten und die
Köstlichkeiten der Region zu ge-
nießen.
Sonntag, der 7.April ist dafür
wie geschaffen. An diesem Tag
präsentieren sich die „Offenen
Höfe der Nuthe-Nieplitz-Re-
gion“ wieder bei einem gemein-
samen Markttag – diesmal Hof an

Hof an Hof – für alle(s) offen –
Gemeinsamer Markttag

Hof im beschaulichen Blanken-
see zwischen Beelitz und
Trebbin. Von 11 bis 17 Uhr bietet
jeder der Mitgliedshöfe seine
Spezialitäten feil und gibt inter-
essante Einblicke in sein Hand-
werk. Die Palette ist vielfältig und
reicht von Pflanzen, über Honig
und Backwaren, über Fisch und
Fleisch, Süßes und Herzhaftes
aus saisonalen Früchten und vie-
les, vieles mehr.
Ein dezentes Unterhaltungs-
programm sorgt für Kurzweil.
Wer trotz Markttreibens seine
Ruhe sucht, kann sich in den an-

grenzenden entzückenden
Schlosspark zurückziehen und
der Natur beim Erwachen zu-
schauen. Ein Blick auf den
namensgebenden Blankensee
oder in die rustikale Guts-
Schmiede lohnt sich ganz sicher.
Wer die „Offenen Höfe“ schon
kennt, weiß dass der gemeinsa-
me Markttag einen Ausflug wert
ist. Für alle anderen heißt es: „Sei-
en Sie offen und genießen mit
uns einen schönen Frühlings-
tag.“
Mehr Infos:
www.offenehoefe.de
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Beim Übergang vom Mittelalter
zur Neuzeit hat unsere Region
einst vorübergehend eine bedeu-
tende zentrale Rolle im Heiligen
Römischen Reich gespielt.
Friedrich der Weise und Torgau,
Tetzel und Jüterbog, Luther und
Wittenberg, Melanchthon, –
selbst Herzberg kommt in ein-
schlägigen Geschichtsbüchern
für diese Zeit vor – das sind Na-
men, die untrennbar mit dieser
Zeit und den umwälzenden Pro-
zessen verbunden sind.
Eine Machtzentrale für uns war
seit dem Jahre 968 auch das Erz-
bistum Magdeburg. Beispielhaft
für viele Städte Mittel- und Oste-
uropas wurde damals z. B. das
„Magdeburger Recht“.

Einladung zum 19. April
Mittelalterliches Geld in unserer Region – das wichtige Zentrum Magdeburg

Machtmittel war seit allen Zeiten
auch das Geld. So muss es doch
im Mittelalter auch vielfältige
Magdeburger Münzen gegeben
haben. Doch sie waren als Ganzes
bis vor kurzem noch ziemlich
unerforscht.
Manfred Mehl, ein namhafter
Numismatiker aus Hamburg, der
vorher schon auf verschiedenen
Feldern des Geldwesens seine
Forschungsergebnisse in Bü-
chern, Katalogen und anderen
Veröffentlichungen vorgelegt
hatte, hat sich nun jüngst mit die-
sem Thema über Jahre hinweg
befasst durch tiefgründige Studi-
en in Münzkabinetten, in Archi-
ven, in der Fachliteratur.
Er muss wohl selbst erstaunt ge-

wesen sein über den Umfang des
Materials, das er inzwischen in
einem prächtigen Band hat dar-
legen können. Seine Arbeit hatte
– wohl ungeplant (?) – einen sol-
chen wissenschaftlichen Wert
und einen Rang eingenommen,
dass sie als Doktorarbeit gern und
leicht anerkannt werden konnte.
Die Herzberger Münzfreunde
sind stolz, Numismatiker aus Nah
und Fern und auch Gäste aus vie-
len Interessenbereichen, ob His-
toriker, Heimatfreunde, Muse-
umsmitarbeiter, Beschäftigte in
Geldinstituten und den Kultur-
Verwaltungen, einladen zu kön-
nen nach Herzberg (Elster) in
die Gaststätte „Nordklause“
im Kaxdorfer Weg zum Frei-

tag, dem 19. April  – Beginn
19 Uhr. Dort spricht Dr.
Manfred Mehl in einem reich
bebilderten Vortrag etwa zum
Thema: „Magdeburgs mittel-
alterliches Münzwesen und
seine Bedeutung für unsere
Region“
Als erfahrener Redner und stu-
dierter Pädagoge versteht er es
überall gut, das Thema fasslich
und auf die Zuhörerschaft bezo-
gen darzulegen.
Hiermit werden Sie zu diesem
Vortrag herzlich eingeladen.

Horst Gutsche,
 Herzberger Münzfreunde e. V.
Tel. 03535-20738,
horst@gutsche.org

Das Kulturhistorische Archiv der
Stadt Jüterbog hat ein sehr altes,
wertvolles und gut erhaltenes
Aktenstück wieder zurückbe-
kommen. Übersandt wurde die-
ses Rechnungsbuch der Stadt
Jüterbog aus dem Jahr 1714 von
einem Herrn aus Österreich. Der
Lebenspartner seiner Mutter
fand dieses Buch im Bomben-
schutt in Berlin. Er war dort als
Soldat stationiert und nahm die-
ses Buch aufgrund der „schönen
Schrift“ an sich. Nach dem Krieg
gab es anderes zu tun, als sich um
das Buch zu kümmern und er
vergaß es auf Jahre. Nach seinem
Tod bekam der heutige Über-
sender dieses Rechnungsbuch.
Er vergaß es ebenfalls, bis es ihm
vor einiger Zeit wieder in die
Hände fiel. Aus Angst, dass es
nach seinem Ableben im Altpa-
pier landen könnte, hat er nun
dieses Buch zur Stadtverwaltung
nach Jüterbog übersandt.
Nach erster Durchsicht enthält
das Rechnungsbuch anno 1714
Belege und Quittungen (numme-
riert von 1 – 66) u. a. über Lohn-
zahlungen an Nachtwächter und
Schweinehirten. Ausgestellt
oder bescheinigt wurden diese
Belege vom damaligen Raths-
Kämmerer Michael Bähr. Des
weiteren sind Auflistungen ent-

Rechnungsbuch „Belege zur Stückrechnung anno 1714“
Alter Foliant findet den Weg ins Stadtarchiv Jüterbog zurück

halten, was der Rath bei bestimm-
ten Anlässen für die Versorgung
der Rathsherren an Kosten aus-

gegeben hat, wie z.B. „Was bey der
„Raths“Verwechslung den 4. und
5. Juny 1714 aufgewendet wor-

den“ oder „Als den 22. Septem-
ber: 1714. Die Herren des Raths
die Feuerstellen besichtiget, ist
verzehret worden“. Bei der
„Rathsverwechslung“ am 4. und
5. Juni 1714 (Ratswechsel: ab
1669 wechselten sich alle 3 Jah-
re 2 Ratsregimenter ab) sind für
das leibliche Wohl der Herren
insgesamt 23 Thaler, 7 Silber-
groschen und 11 Pfennige aufge-
wendet worden: u. a. für 7 alte
Hühner, 2 Hasen, ein Kalb, 2 Trut-
hähne, Brot, Semmeln, Butter,
Käse, allerhand Gewürze,
„Branntwein aufn Tisch“, Bier,
Tee, Sauerkraut, für die Bezah-
lung der Köchin und des „Braten-
wenderjungen“. Dem Kulturhis-
torischen Archiv der Stadt
Jüterbog liegt ein Verzeichnis von
denjenigen Akten vor, die 1937
an das Geheime Preußische
Staatsarchiv Berlin abgegeben
wurden. Bei der Recherche in
diesem Verzeichnis wurde kein
Nachweis über das Rechnungs-
buch der Stadt Jüterbog aus dem
Jahr 1714 gefunden. Dann muss
also dieses Buch auf andere mys-
teriöse Wege nach Berlin gelangt
sein. Das Kulturhistorische Ar-
chiv der Stadt Jüterbog kann sich
glücklich schätzen, nun wieder
im Besitz eines solchen alten
Aktenstücks zu sein.
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24.3. 10.00 Uhr Gottesdienst im Gemeindezentrum mit Vorstellung der
Konfirmanden

17.00 Uhr Passionskonzert in der Südkapelle der St. Nikolaikirche
25.3. 09.00 Uhr Frühjahrsputz in der Liebfrauenkirche
27.3. 18.00 Uhr Passionsandacht in der Sakristei der St. Nikolaikirche
28.3. 19.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst im Gemeindezentrum
29.3. 08.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst in der Jakobikirche

10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst in Liebfrauenkirche
15.00 Uhr Stille Andacht zur Sterbestunde Jesu in der St. Nikolai-

kirche
17.00 Uhr Andacht und Passionsgesänge in der Liebfrauenkirche

31.3. 04.30 Uhr Osternacht in St. Nikolai mit Kantorei
08.30 Uhr Gottesdienst in Markendorf
10.00 Uhr Gottesdienst in der Liebfrauenkirche  mit Posaunen-

chor und Kindergottesdienst
1.4. 08.30 Uhr Gottesdienst in der Jakobikirche

10.00 Uhr Gottesdienst in der Liebfrauenkirche
4.4. 18.00 Uhr Gemeindeabend in Markendorf
6.4. 14.00 Uhr Pflanzentauschbörse in der Ev. Grundschule
7.4. 14.00 Uhr Vorstellungsgottesdienst von Pfarrerin i.E. Ramona

Rohnstock in Kloster Zinna anschl. Kaffeetrinken im
Konversenhaus

9.4. 17.30 Uhr Landeskirchliche Gemeinschaft im Gemeindezentrum
12.4. 19.00 Uhr Vortragsabend zur Organspende im Gemeindezentrum
13.4. 09.00 Uhr Arbeitseinsatz in der St. Nikolaikirche
14.4. 10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  und Kirchenkaffee in der Lieb-

frauenkirche
Sonntag, 24. März,  17.00 Uhr St. Nikolaikirche Jüterbog (Südkapelle)
Kappellenkonzert „Passion in Musik – Wort – Bild des 14. bis 16. Jahrhun-
derts“ Kantorei Jüterbog, Solisten Leitung: Peter-Michael Seifried
Eintritt frei – Spende erbeten
Karfreitag, 29. März,  17.00 Uhr Liebfrauenkirche Jüterbog
Andacht und Passionsgesänge –  „ein Kreuzweg: gesungen, musiziert, ge-
tanzt“ Barbara Deml-Groth, Susanne Kirchbaum, Lothar Kirchbaum Ab-
schlusskonzert der Probenwoche für singende und/oder musizierende und/
oder tanzende Menschen
Ostersonntag, 31. März, 04.30 Uhr St. Nikolaikirche Jüterbog
Liturgische Feier der Heiligen Osternacht, Osterfeuer, Prozession durch die
Kirche, Osterlicht, Abendmahl – Kantorei Jüterbog
Ostersonntag, 31. März, 14.30 Uhr Kirche Kloster Zinna
„Orgel zu Ostern“ – Fröhlich-festliche Orgelmusik und Improvisationen über
mittelalterliche Gesänge, Bach, Lemmens, Young u.a.; Lesung: Stephan Buch-
heim, Peter-Michael Seifried, a.d. historischen Baer-Orgel
Karten € 7,50 (erm. € 5,-), SchülerInnen bis 14 Jahre frei
2. Pflanzentauschbörse
Nach dem großen Anklang, den die erste Pflanzentauschbörse der St.
Nikolaigemeinde im Herbst 2011 fand, laden wir alle Garten- und Pflanzen-
liebhaber erneut ein: Am Sonnabend, den 6. April, 14 bis 16 Uhr wollen
wir wieder auf dem Schulhof der Ev. Grundschule Stauden und Pflanzen,
Blumenzwiebeln oder Samen anbieten, tauschen, verschenken, erwerben…
Dazu gibt es ein Sonderangebot der St. Nikolaigemeinde: gesiebte und in Säcke
geschaufelte Komposterde ist zu erwerben!
Freitag, 12. April, 19.00 Uhr, Ev. Gemeindezentrum Planeberg 71, Jüterbog
Vortragsabend „Erklären, widersprechen oder schweigen zur Organspende?“ 
Vortrag und Gespräch mit Thomas Mehlitz, Transplantationskoordinator der
Berliner Charité im Campus Virchow Klinikum.
Viele sind verunsichert, wie sie mit dem Brief ihrer Krankenkasse im Blick auf
die Bereitschaft zur Organspende umgehen sollen. Der Abend soll  Hinter-
gründe erläutern und Entscheidungshilfen geben.
Sonntag, 14. April , 17.00 Uhr Kirche Kloster Zinna
„Missa paschalis“ – Solisten, Chor und Orchester des Ensemble Inégal, Tsche-
chien, Leitung: Adam Viktora Deutsche Erstaufführung der Ostermesse von
Jan Dismas Zelenka, außerdem Werke von J.J. Brentner
Eintritt frei – Spende erbeten

Gottesdienste und Veranstaltungen

Kirchliche Nachrichten
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Vereine und Verbände

02. April 14.00 Uhr SHG „Aktiv gegen Osteoporose I“
04. April 09.30 Uhr BSV Vorstandssitzung

14.00 Uhr SHG „Leben mit Depressionen“
SHG „Menschen mit Epilepsie“

08. April 13.15 Uhr Spielenachmittag – Treff für Skat- und Romméfreunde
14.00 Uhr SHG „Aktiv gegen Osteoporose II“

09. April 14.00 Uhr SHG „Aktiv gegen Osteoporose I“
10. April 14.00 Uhr Stammtischrunde der SHG zu Gast Bürgermeister der Stadt Jüterbog – Arne Raue
11. April 13.30 Uhr Frühlingsspaziergang – anschließend gemütliches Kaffeetrinken im Nachbarschafts-

heim Schillerstr. 44,  Anmeldung bis 8. April bei Fr. Henze 03372/443788
15. April 13.15 Uhr Spielenachmittag – Treff für Skat- und Romméfreunde

14.00 Uhr SHG „Aktiv gegen Osteoporose II“
16. April 14.00 Uhr SHG „Aktiv gegen Osteoporose I“
17. April 14.00 Uhr SHG „Gemeinsam gegen Krebs“ – Ernährungsberatung

10.00 Uhr BSV Verkehrsteilnehmerschulung
18. April 14.00 Uhr SHG „Diabetiker“ – Jüterbog

Vortrag mit der Podologin – Richtige Pflege der Füße
22. April 13.15 Uhr Spielenachmittag – Treff für Skat- und Romméfreunde

14.00 Uhr SHG „Aktiv gegen Osteoporose II“
23. April 14.00 Uhr SHG „Aktiv gegen Osteoporose I“
25. April 14.00 Uhr SHG „Schlaganfall – wie gehe ich mit der Krankheit um?
29. April 13.15 Uhr Spielenachmittag – Treff für Skat- und Romméfreunde

14.00 Uhr SHG „Aktiv gegen Osteoporose II“
30. April 14.00 Uhr SHG „Aktiv gegen Osteoporose I“

Nachbarschaftsheim Jüterbog lädt ein
Die Erziehungs- und Familien-
beratungsstelle Luckenwalde ist
umgezogen.
Sie finden uns in der Straße des
Friedens 15, 3.Stock, Büro-
gebäude Nordholz
Telefon wie bisher
03371 / 61 05 42
Email: efb.luckenwalde@drk-
flaeming-spreewald.de

Umgezogen

1. April, 11 – 17 Uhr:
Wilde Ostern
Ostermarkt mit Pflanzentausch-
börse, Kunsthandwerk, Kulinari-
schem aus der Naturparkregion
und buntem Familienprogramm
mit Bogenschießen, Becher-
lupensafari, Wildkräuterfüh-
rungen und vielem mehr!
Eintritt frei!
NaturParkZentrum am Wild-
gehege Glauer Tal.

Saisonstart im
NaturParkZentrum
am Wildgehege
Glauer Tal

Bei den mit dem EUROPÄI-
SCHEN KULTURERBE-Siegel
ausgezeichneten „Stätten der
Reformation“ handelt es sich um
ein Netzwerk von 22 wichtigsten
Stätten der Reformation, die über
ganz Deutschland verteilt sind.

Der Anstoß zu Luthers
Thesen kam aus Jüterbog

Jüterbog widmet sich in Vorberei-
tung auf das Reformations-
jubiläum 2017 der Darstellung
seiner reformationsgeschicht-
lichen Bezüge mit zahlreichen
Sonderveranstaltungen.
Alle Bürger haben die Möglichkeit
zu zeigen wie stolz wir sind, die-
ses Siegel für unsere Stadt erhal-
ten zu haben.
In der Stadtinformation kann
man ab sofort Aufkleber in ver-
schiedenen Größen für das Auto
oder für die Schaufenster-
scheibe,  auch Aufkleber für Brief-
umschläge erwerben.

Jüterbog
erhielt 2012
das Europäische
Kulturerbe-Siegel

Am 28. März, dem Donnerstag
vor Ostern, sind die Kfz-Zulas-
sungs- und Führerscheinstellen
in Luckenwalde, Beelitzer Tor 7-
9, und Zossen, Stubenrauch-
straße 26c, von 9 bis 16.30 Uhr
geöffnet. Wir bitten unsere Kun-
den um Verständnis.
Die Öffnungszeiten in der Kar-
woche im Überblick
Montag, 25. März
8.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag. 26. März
8.00 bis 15.00 Uhr
Mittwoch, 27. März
8.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag, 28. März
9.00 bis 16.30 Uhr
Karfreitag, 29. März
geschlossen

Zulassungsstelle
schließt früher –
Öffnungszeiten
in der Karwoche
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